
immer wurden die Abteilungen gehört, deren Arbeits
bereich von einem Verbesserungsvorschlag betroffen 
wurde.

Ein weiterer Mangel liegt darin, daß noch keine klare 
Ordnung in der Zusammenarbeit des Ministeriums und 
der Justizverwaltungsstellen bei der Bearbeitung von 
Verbesserungsvorschlägen besteht. Es darf nicht in das 
Ermessen eines einzelnen Sachbearbeiters gestellt sein, 
ob ein Vorschlag von der Justizverwaltungsstelle an das 
Ministerium weitergeleitet wird und ob seine Auswer
tung im örtlichen Maßstab oder für die gesamte Repu
blik erfolgt. Daß jeder Verbesserungsvorschlag, der ja 
selbst dann Ausdruck einer erfreulichen Initiative der 
Mitarbeiter ist, wenn er aus sachlichen Gründen nicht 
verwirklicht werden kann, einer Prüfung und Beant
wortung bedarf, ist selbstverständlich.

Aus diesen beiden Hauptmängeln ergibt sich ein wei
terer Fehler, der von der Zeitzer Brigade mit Recht 
kritisiert wird. Das Ministerium der Justiz und die 
Justizverwaltungsstellen haben den Neuerern in der 
Justiz nicht das notwendige Interesse entgegengebracht. 
Die Arbeitsmethoden eines solchen Kollektivs, wie der 
Zeitzer Brigade und anderer Brigaden in den übrigen 
Bezirken, wurden nicht von dem für die Verbesserungs
vorschläge verantwortlichen Org. Instrukteur studiert, 
um sie zu verallgemeinern und gleichzeitig die Arbeit 
der Brigaden zu fördern und weiterzuentwickeln. Eine 
gründliche Aussprache mit der Zeitzer Brigade fand erst 
nach der Veröffentlichung des kritischen Artikels in der 
„Neuen Justiz“ statt. Die laufende Anleitung und Unter
stützung der Neuerer-Brigaden durch das Ministerium 
der Justiz und die Justizverwaltungsstellen ist aber eine 
notwendige Voraussetzung für die Verbesserung der 
Arbeitsmethoden der Justiz. In diesen Brigaden zeigt 
sich bereits eine systematische Form der Verbesserung 
der Arbeit der Justizverwaltung, die gegenüber den 
individuellen Verbesserungsvorschlägen eine höhere 
Stufe darstellt.

Die kritischen Hinweise der Zeitzer Brigade beziehen 
sich auch auf verschiedene Einzelfragen. So wird mit 
Recht darauf hingewiesen, daß die Abstellung von 
Fehlern in der Arbeit — z. B. unvollständige Anschriften 
bei Zustellungen — kein prämiierungswürdiger Ver
besserungsvorschlag ist. Wenn weiter die Anregung 
eines Mitarbeiters der Justiz zur Grundlage einer Rund
verfügung des Ministeriums gemacht wird, so besteht 
die selbstverständliche Verpflichtung, den Einsender 
darüber zu informieren. Auch die Kritik an der Behand
lung der Mappe mit Formularmustern, die von der 
Zeitzer Brigade zusammengestellt worden war, ist be
rechtigt. Es ist ein untragbarer Zustand, wenn die 
inhaltliche Überprüfung eines derartig grundsätzlichen 
Vorschlages durch das Ministerium Monate dauert, weil 
sich keine Abteilung dafür für zuständig hält. Sachlich 
ist zu dem Vorschlag zu sagen, daß eine Drucklegung der 
Mappe nicht möglich ist, weil sie hohe Kosten verur
sachen würde, ohne daß damit die Aufgabe einer Neu
fassung der Formulare zufriedenstellend gelöst wäre. 
Das Ministerium der Justiz ist deshalb dazu übergegan
gen, Kommissionen für die Überarbeitung der Formulare 
unter Zuziehung von Praktikern zu bilden, deren erste 
Arbeitsergebnisse in Kürze in Druck gehen werden. 
Diese Sachlage ändert aber nichts daran, daß der Vor
schlag der Zeitzer Brigade auf diesem Gebiet schnell 
und gründlich überprüft werden mußte.

Am Schluß des Artikels in der „Neuen Justiz“ werden 
eine Reihe von Vorschlägen gemacht, die eine Stellung
nahme erfordern. Wir halten es für falsch, wenn Mit
arbeiter der Justiz ihre Verbesserungsvorschläge un
mittelbar dem Ministerium der Justiz einsenden. Es ist 
vielmehr notwendig, daß die Vorschläge den Organen 
des Ministeriums in den Bezirken — den Justizverwal
tungsstellen — zugeleitet werden, die zu den Vorschlä
gen vor der Weitergabe an das Ministerium Stellung 
nehmen müssen. Wir sind auch nicht der Auffassung, 
daß die Bearbeitung der Verbesserungsvorschläge im 
Ministerium durch die Bildung eines Kollektivs geför
dert wird, das eine besondere Planstelle erfordert und 
regelmäßige Kontrollen über die Behandlung der Ver
besserungsvorschläge in den Bezirken durchführt. Diese 
Aufgabe muß der Org. Instrukteur gemeinsam mit den 
jeweils beteiligten Abteilungsleitern und den stän
digen Instrukteuren des Ministeriums lösen. Richtig ist

die Anregung, daß die Verwaltungsbrigaden und Neu
erer durch die Justizverwaltungsstellen zu fördern und 
zu qualifizieren sind. Ebenso stimmen wir dem Vor
schlag zu, die Mitarbeiter der Justiz über die Behand
lung der Verbesserungsvorschläge zu informieren und 
in gewissen Zeitabständen in der „Neuen Justiz“ über 
die Auswertung solcher Vorschläge durch das Mini
sterium zu berichten. Schließlich ist es eine selbstver
ständliche Frage der Ordnung in der Verwaltungsarbeit, 
daß zuerkannte Prämien an die Urheber von Verbes
serungsvorschlägen schnell zur Auszahlung gelangen.

II
Es wäre falsch, aus der Kritik der Zeitzer Brigade 

und aus unserer Stellungnahme dazu die Schlußfol
gerung zu ziehen, daß das Ministerium der Justiz bis
her den Verbesserungsvorschlägen keine Beachtung ge
schenkt hätte. Trotz der mangelnden zentralen Koor
dinierung wurde in den einzelnen Abteilungen auf 
diesem Gebiet eine umfangreiche Arbeit geleistet. Inner
halb jeder Abteilung erfolgt eine genaue Kontrolle über 
die Behandlung jedes Verbesserungsvorschlages. Die Bear
beitung ist Sache des zuständigen Fachreferenten. Wich
tige Vorschläge werden in der Dienstbesprechung der 
Abteilung diskutiert. Welchen Umfang diese Arbeit hat, 
zeigt die Tatsache, daß z. B. in der Hauptabteilung 
Gesetzgebung vom 1. Januar bis 24. September 1953 
insgesamt 55 Verbesserungsvorschläge eingingen.

Eine Reihe von Beispielen zeigt, daß auf der Grund
lage von Verbesserungsvorschlägen allgemeine Maß
nahmen des Ministeriums der Justiz getroffen werden 
konnten. So wurde im April 1952 von dem Justizange
stellten Kobuch der Vorschlag gemacht, das Register 
in Strafsachen auf Karteiform umzustellen. Dieser Vor
schlag bedurfte einer mehrmonatigen praktischen Er
probung an einigen Gerichten. Da sich die neue Arbeits
methode bewährte, wurde die Umstellung der Register 
an allen Gerichten ab 1. Januar 1953 durchgeführt. Der 
Urheber des Vorschlags erhielt ein Anerkennungs
schreiben und eine Prämie. Andere Vorschläge ent
hielten gute Anregungen für eine Verbesserung der Er
hebung von Gebühren und Auslagen. Sie wurden zum 
Inhalt von Rundverfügungen und Hinweisen des Mini
steriums gemacht.

Andererseits zeigt aber auch eine Anzahl von Vorschlä
gen, daß sich die Einsender über die Zielsetzung der Ver
besserungsvorschläge überhaupt nicht klar sind. Verbes
serungsvorschläge sind nämlich solche Anregungen, die 
einer Verbesserung der Arbeitsmethoden und des Ge
schäftsablaufs dienen. Deshalb sind die Hauptgebiete der 
Verbesserungsvorschläge in der Justiz Fragen des Formu
larwesens, des Geschäftsganges der Gerichte und Staatli
chen Notariate, der Einziehung von Kosten und Auslagen. 
Die zahlreichen Anregungen zur Änderung bestehender 
Gesetze können nicht zu den eigentlichen Verbesserungs
vorschlägen gerechnet werden. Auch diese Anregungen 
werden zwar überprüft und als Material für künftige 
gesetzgeberische Arbeiten behandelt, sie führen aber 
nur in den seltensten Fällen zur unmittelbaren Aus
wertung.

Überhaupt nicht zu den Verbesserungsvorschlägen 
sind solche Anregungen zu rechnen, die eine Verein
fachung des Geschäftsganges durch den Wegfall gesetz
licher Formerfordernisse vorsehen, wie z. B. gesetzlich 
vorgeschriebener Zustellungen. Die Wahrung der Ge
setzlichkeit und die Sicherung der Rechte der Bürger 
erfordert, vor allem auf dem Gebiete des Verfahrens
rechts, die Einhaltung bestimmter Formen. Wird die 
vorgeschlagene Änderung solcher Formvorschriften ab
gelehnt, so haben manche Einsender darin zu Unrecht 
eine formalistische Einstellung des Bearbeiters gesehen. 
Häufig haben wir auch festgestellt, daß eingesandte Vor
schläge zwar Arbeitserleichterungen oder Haushalts-' 
einsparungen auf dem Arbeitsgebiet des Einsenders zur 
Folge hatten, aber im gleichen Maße Arbeitserschwe
rungen oder Haushaltsausgaben an einer anderen Stelle 
des Staatsapparats. Diese Fälle zeigen, daß jeder Ver
besserungsvorschlag in seiner gesamten Auswirkung 
überdacht werden muß. Schließlich hat das Ministerium 
die Erfahrung gemacht, daß sich zahlreiche Vorschläge, 
die nicht realisierbar sind, in regelmäßigen Abständen 
wiederholen. Diese Erscheinung ist ein weiterer Beweis 
für die Notwendigkeit, in der „Neuen Justiz“ konkret
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